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Jetzt wird's mal wieder interessant:

Sogenannte Countdown-Auktionen im Internet können verbotenes Glücksspiel
darstellen. Das jedenfalls hat der baden-württem bergische VGH in Mannheim
entschieden (Az.: 6 S 88/13, Urteil vom 23. Mai 2013).

Der VGH stufte diese Form der Auktion nun als verbotenes Glücksspiel ein.
Countdown-Auktionen fielen durchaus in die Kategorie "Spiel", so die Richter.
Zudem sei der Zuschlag bei einer derartigen Versteigerung als zufällig zu
bezeichnen. Es hänge nämlich vom Zufall ab, ob man von einem anderen Mitspieler
überboten werde oder nicht.
Zwar könne der Nutzer durch Abgabe eines weiteren Gebots versuchen, den Gewinn
der Auktion herbeizuführen. Hierbei handele es sich jedoch "um keine relevante,
finale Einwirkungs möglichkeit".

Durch den kostenpflichtigen Erwerb der Gebotspakete, so der VGH, handele es sich
zudem um einen erheblichen entgeltpflichtigen Einsatz - denn das Format der
Auktion animiere dazu, immer wieder neue Gebote abzugeben.

Ebay - was wirst du tun?
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Bezieht sich das auf EBAY-Auktionen?
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Nein. Damit sind Rückwärts-Auktionen gemeint.
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Original von stefgol
Nein. Damit sind Rückwärts-Auktionen gemeint.
-----------------------------

aber sind das bei ebay nicht rückwärts-auktionen?
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Nein. Bei EBAY Gehen die Gebote nach oben nicht nach unten. Somit keine
Rückwärts-Auktion.
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aber sind das bei ebay nicht rückwärts-auktionen?
-----------------------------

Nein dort steigt der Gesamtpreis mit jedem Gebot. Bei Rückwärtsauktionen sinkt er.
Außerdem gibt es bei Ebay einen festen Zeitpunkt zu dem die Auktion ausläuft. Bei
Rückwärtsauktionen schiebt sich dieser mit jedem abgegebenen Gebot, wofür außerdem
noch eine Gebotsgebühr verlangt wird, nach hinten. D.h. es ist nicht absehbar wann
die "Auktion" wirklich ausläuft- und das macht das Ganze zu einem Glücksspiel.

bandick
14.06.2013 10:05

verstehe. wobei der terminus "rückwärtsauktion" ein wenig irreführend ist. schließlich läuft
die zeit bei ebay auch rückwärts und kommt irgendwann bei null an - daher meine
annahme.
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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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Hier steht's auch noch mal ausführlicher:

http://www.silicon.de/41584996/countdown-auktion-ist-verbotenes-glucksspiel/
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